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Gestützt auf Artikel 47 des Gebührenreglementes der Gemeinde Seftigen vom 
8. Dezember 1995, erlässt der Gemeinderat folgenden Gebührentarif: 
 
 
1. Aufwandgebühr I Fr. 55.00 pro Stunde 1 
 
 
2. Aufwandgebühr II Fr. 95.00 pro Stunde2 
 
 
3. Fotokopien Format A4:  schwarz farbig 
 - Für die erste Kopie Fr. --.50 Fr. --.50 
 - je weitere Kopie Fr. --.20 Fr. --.30 
 - Verkleinerungen, Vergrösserungen, je Kopie Fr. 1.00 Fr. 1.00 
 - Gemeinnützige Organisationen mit Sitz in Fr. --.10 Fr. --.20 
  Seftigen sowie Gemeindeverbände 
 
 
4. Fotokopien Format A3: Doppelte Ansätze gemäss Ziffer 3 
 
 
5. Fehlkopien sind voll kostenpflichtig. 
 
 
6. Autospesen Fr. --.65 pro Km 1 
 
7. Indexierung 3 
 Die Ansätze gemäss dieser Verordnung basieren auf dem Landesindex 

der Konsumentenpreise, Stand Dezember 2008 = 115,4 Punkte (Basis Mai 
1993 = 100 Punkte). Der Gemeinderat passt die Ansätze an die Teuerung 
an, wenn sich der Indexstand um mindestens 5 Punkte erhöht hat. 

 
 
Schlussbestimmung und Inkrafttreten 
Dieser Gebührentarif ersetzt jenen vom 22. Januar 1996 und tritt mit sofortiger 
Wirkung in Kraft. 
 
 
Beschluss 
Vom Gemeinderat Seftigen beschlossen an seiner Sitzung vom 7. Februar 
2005. 
 
 
 NAMENS DES GEMEINDERATES SEFTIGEN 
 Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeverwalter: 
 
 sig. P. Mathys sig. C. Haueter 
 
 

                                                
1  Aenderung vom 8. Mai 2006 
2  Aenderung vom 2. Februar 2009 
3  Eingefügt am 2. Februar 2009 


